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Beschlussvorlage
Gemeinde Dorf Mecklenburg

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV01/2012-0616
öffentlich

06.11.2012
Bürgermeister

Abwägungs- und Satzungsbeschluss über die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 5 "Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow" der 
Gemeinde Dorf Mecklenburg
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 21.11.2012 Bauausschuss Dorf Mecklenburg
Ö 10.12.2012 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg

Beschlussvorschlag:
1. Während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 3. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 5 „Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow“ wurden von den 
Bürgern keine Anregungen vorgebracht. 
Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
von der Gemeindevertretung geprüft.
Es ergeben sich :

- zu berücksichtigende Stellungnahmen und
- teilweise zu berücksichtigende Stellungnahmen

Das Ergebnis der Prüfung wird als Anlage zum Beschluss genommen.

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004, BGBI. I S. 2414 und der Verordnung über die 
bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung BauNVO) vom            
23. Jan. 1990 ( BGBI. I S. 132 ), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993 (BGBI. I S. 
446) sowie der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) vom 18. Dez. 
1990 (BGBI. I S. 58), beschließt die Gemeindevertretung die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes- Nr. 5 „Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow“ für den Bereich 
der Mischbauflächen MI 1a, MI 1 und MI 2 unter Einbeziehung der Grün- und 
Verkehrsflächen des Bebauungsplanes, Gemarkung Karow/ Steffin, Flur 1,
bestehend aus der Planzeichnung ( Teil A ) und dem Text ( Teil B ), als Satzung.

3. Die Begründung wird gebilligt.

Anlage/n:
B-Plan 3. Änderung
Prüfung d. Stellungnahmen zum Entwurf
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Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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PLANGRUNDLAGE:
ALK-Karte digital
SCAN B-Plan Nr. 5
Kartenmaterial aus dem K-GIS

Satzung über die 3. Änderung des
Bebauungsplan Nr. 5

"Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow"

SO
Photovoltaik-Anlage

GRZ 0,5

SO
Photovoltaik-Anlage

GRZ 0,5

H = 3,50 m

H = 3,50 m

I.

1.1.

1.2.

1.                

2.                

2.1.

2.2.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches in der Fassung der
Ursprungssatzung des B-Planes

Gebäude und bauliche Anlagen Bestand

Nummer des Flurstückesz.B.128/19

Flurstücksgrenzen

Gemarkungsgrenze

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
zu Gunsten des Betreibers der PV-Anlage

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 3. Änderung 
des Bebauungsplanes

Bemaßung in m mit Maßzahl, z.B. 3,0

NUTZUNGSSCHABLONE

Art der baulichen 
Nutzung

max. Höhe baulicher AnlagenGRZ-Grundflächenzahl

3.                

4.                

II.

5.                

5.1.

5.2.

Unterirdische Leitungen
hier: NS-Kabel der e.on edis
hier: Gas-Hochdruckleitung der Gasversorgung Wismar Land GMBH ( 200 ST-25 01.206)

GRZ

SO
Photovoltaik-Anlage

H

gesetzlich geschütze Festpunkte der amtlichen geodätischen 
Grundlagennetze des Landes M-V

5.3.

TEXTLICHE HINWEISE
Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB) Der zu erwartende 
Teileingriff in Höhe von 1,744 ha FÄQ wird mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert, die im Bebauungsplan 
Nr. 17 "Photovoltaikanlage Dorf Mecklenburg" der Gemeinde Dorf Mecklenburg festgesetzt sind und einen entsprechend ausreichenden 
Überschuss von 3,44 ha FÄQ generieren.

Munition
Kampfmittelbelastungen des Bodens sind im Planungsbereich nicht bekannt. Trotzdem ist deren Vorkommen nicht auszuschließen.
Wer Kampfmittel entdeckt, in Besitz hat oder Kenntnis von Lagerstellen derartiger Mittel erhält, ist verpflichtet, dies unverzüglich der örtlichen 
Ordnungsbehörde anzuzeigen. Außerhalb der Dienstzeiten sind der Munitionsbergungsdienst 
(abteilung3@lpbk-mv.de <mailto:abteilung3@lpbk-mv.de>) bzw. die Polizei zu informieren.

Altlasten
Im Planungsgebiet sind keine Altlasten bzw. altlastenverdächtigen Flächen bekannt. Trotzdem ist deren Vorkommen nicht auszuschließen.
Werden bei der Bauvorbereitung oder bei Bauarbeiten Anhaltspunkte für bislang unbekannte Bodenbelastungen, wie auffälliger Geruch, 
anormale Färbungen, verunreinigte Flüssigkeiten, Ausgasungen, Abfälle, alte Ablagerungen u.ä. angetroffen, ist der Fachdienst Umwelt des
Landkreises NWM unverzüglich zu informieren. (poststelle@nordwestmecklenburg.de) Zu dieser unverzüglichen Information sind alle 
Beteiligten verpflichtet. Das heißt sowohl, Grundstückseigentümer und Bauherr als auch Planer, Gutachter, Bauleiter, andere Auftragnehmer
und deren Beschäftigte sowie sonstige Helfer sind anzeigepflichtig.
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten festgestellt, ist das weitere Verfahren mit der unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen. 
Dabei ist die planungsrechtlich zulässige Nutzung der Grundstücke und das sich daraus ergebene Schutzbedürfnis zu beachten.

Bodendenkmale
Bauarbeiten im Bereich der gekennzeichneten Bodendenkmale bedürfen zwingend einer denkmalrechtlichen Genehmigung nach 
§ 7 DSchG M-V. Der Beginn der Erdarbeiten ist deshalb der unteren Denkmalschutzbehörde rechtzeitig, und zwar mindestens zwei Wochen 
vorher schriftlich und verbindlich anzuzeigen. 
Wenn während der Erdarbeiten unvermutet Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V die untere 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von 
Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind 
hierfür die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Ver-
pflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

Zulässigkeit von Bauvorhaben
Die Zulässigkeit der Bauvorhaben richtet sich nach § 30 Abs. 3 BauGB und sind daher nach § 62 Abs. 2 Nr. 1 LBauO M-V genehmigungspflichtig.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB

Baugebiet
Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO
Zweckbestimmung: Photovoltaik - Anlage

Art der Nutzung im SO
Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist die Errichtung und der Betrieb einer Photovoltaik-Anlage 
zur Umwandlung von Solarenergie in Gleichstrom, der in das öffentliche Netz eingespeist wird, zulässig.
Zulässige Nutzungen sind im Einzelnen: 
               - Photovoltaikmodule
               - Wechselrichterstationen
               - Transformatoren
               - Einzäunungen bis 2,20 m Höhe

Maß zur baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB

Höhe baulicher Anlagen § 18 (1) BauNVO
Als unterer Bezugspunkt der festgesetzten Höhe baulicher Anlagen gilt die vorhandene Geländeoberfläche. Auf- und Abträge des
Geländes sind nicht zulässig.
Als oberer Bezugspunkt gilt die obere Begrenzungslinie der baulichen Anlagen.

Zulässige Grundfläche §19 Abs. 2 BauNVO
Bei der Ermittlung der zulässigen Grundflächezahl sind die Grundflächen baulicher Anlagen anzurechnen. 
Als anrechenbare Grundfläche der Module gilt die Fläche, die durch die Module überstellt wird.
Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche ist nicht zulässig.

Niederschlagswasserableitung
Das auf den Modulflächen anfallende Niederschlagswasser ist örtlich zu versickern.

Einsatz von blendfreien Modulen
Im Bereich von mindestens 50 m Breite, gemessen vom befestigten Fahrbahnrand der B 106, sind nur blendfreie PV- Module 
einzusetzen.

NATURSCHUTZRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN

Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB; §1a Abs. 3 BauGB

Die Minderung des Kompensationserfordernisses erfolgt durch Umwandlung von Intensivacker (Ausgangszustand) zu Extensiv-
Grünland innerhalb der festgesetzten Baugrenzen. Die Maßnahmen zur Pflege und Bewirtschaftung der Extensiv-Grünlandflächen 
(sh. Umweltbericht) sind über einen städtebaulichen Vertrag geregelt.

Die Umzäunung des Plangebietes ist für Kleinsäuger bis zu 20 cm über dem Boden durchlässig zu gestalten.

Die Kopfweiden an dem im Plangebiet liegenden, gesetzlich geschützten Kleingewässer NWM11890 sind ausschließlich in einem 
zeitlichen Abstand von acht bis zehn Jahren fachgerecht zurück zu schneiden. Kürzere Schnittintervalle sind ohne vorheriger
Rücksprache mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde unzulässig.

Vorsorglicher Artenschutz
Sämtliche Bauarbeiten erfolgen zum Schutz der etwaig in der Fläche brütenden Feldlerche (das Vorkommen anderer artenschutz-
rechtlich bedeutsamer Arten ist im Baufeld auszuschließen) nach dem 01.06.; 
Bauarbeiten während der Brutzeit sind möglich, wenn die Fläche im Zeitraum 01.03.- 01.06. bis Baubeginn durch Grubbern, Eggen, 
oder Pflügen vegetationsfrei gehalten wird.

6.                

SATZUNG DER GEMEINDE DORF MECKLENBURG

Gemeinde    
Gemarkung   
Flur
                 

Teil A - Planzeichnung, M 1 : 1000

Landkreis Nordwestmecklenburg
Gemeinde Dorf Mecklenburg

Planbereich 1. Änderung

Teil B - Textl. Festsetzungen

Satzung der 
Gemeinde Dorf Mecklenburg

über die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 5

"Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow"

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Planbereich 2. Änderung

Der katastermäßige Bestand am ........................ wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der
lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die 
rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstab 1 : ........... vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet 
werden.

Wismar, den                                                                                                          Leiter des Katasteramtes

Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange am .................  geprüft.
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

11.

12.

13.

10.

9.

Die 3. Änderung des Bebauungsplan, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und dem Teil B - 
Textl. Festsetzungen wurden am ................... von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. 
Die Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplan wurde mit Beschluss der 
Gemeindevertretung vom .......................gebilligt.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Die Genehmigung dieser Satzung zur 3. Änderung des Bebauungsplan, bestehend aus 
Teil A - Planzeichnung und dem Teil B - Textliche Festsetzungen wurde mit Verfügung der zuständigen 
Verwaltungsbehörde  vom ................................ Az.: ..................................mit Nebenbestimmungen und
Hinweisen erteilt.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Die Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplan, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und 
Teil B - Textl. Festsetzungen werden hiermit am ..............................ausgefertigt.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr.5 "Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow" 

B

Dorf Mecklenburg
Karow / Steffin
1         /      1

Die Erteilung der Genehmigung der Satzung sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist,
sind am .........................durch Veröffentlichung im Amtsblatt ortsüblich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs.1 BauGB) und weiter 
auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs.4 
BauGB) hingewiesen worden.
Die Satzung über den Bebauungsplan ist mit Ablauf des Erscheinungstages der Veröffentlichung 
am ........................... rechtskräftig geworden. 

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Präambel:
Aufgrund 
- des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 23. 09. 2004 
  (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des „Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes 
  bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 22.07.2011“ (BGBl. I S. 1509)
  sowie 
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 
  23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Investitionserleichterungs- 
  und Wohnbaulandgesetztes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466)
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-
  verordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 
  des „Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden
  vom 22.07.2011“ (BGBl. I S. 1509)
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ................................ und mit
Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg..........................
folgende Satzung der Gemeinde Dorf Mecklenburg über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 
"Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow" für das Gebiet Gemarkung Karow, Flur 1, Flurstücke 125/6, 
126/7 (teilw.), 126/8 (teilw.), 127/4,128/19 (teilw.), 129/2, 131/1, 131,2 und der Gemarkung Steffin, Flur 1,
Flurstücke 119/2 und 120/2
bestehend aus Teil A - Planzeichnung, Teil B - Textl.Festsetzungen erlassen.

Verfahrensvermerke:

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ..17.04.2012............

Das Amt für Raumordnung und Landesplanung ist gemäß §17 Landesplanungsgesetz (LPIG) 
mit Schreiben  vom ...11.06.2012....................... beteiligt worden.
  

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                      Der Bürgermeister

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durchgeführt worden. Der 
Vorentwurf  hat in der Zeit vom ...08.06.2012....bis zum ....09.07.2012...... im Amt Dorf Mecklenburg-
Bad Kleinen zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegen.

Dorf Mecklenburg                                                                                                             Der Bürgermeister

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden, sind gemäß § 4 Abs.1 BauGB mit Schreiben vom ...11.06.2012......... zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert worden.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister
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Die Gemeindevertretung hat am ..04.09.2012..... den Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes mit 
Begründung gebilligt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden, sind mit Schreiben vom ...09.10.2012..  über die öffentliche Auslegung informiert 
und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe  einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und
Teil B - Textl. Festsetzungen sowie die Begründung, haben in der Zeit vom ...08.10.2012... bis zum 
..09.11.2012.......... während der Dienststunden im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Bauamt, 
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit den Hinweisen, 
- welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
- dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 
  vorgebracht werden können,
- dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Satzung 
  unberücksichtigt bleiben können und
- das ein Antrag nach §47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen 
  geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
  gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können, 
am ..26.09.2012.............. durch Veröffentlichung im Amtsblatt ortsüblich bekanntgemacht worden.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister
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Gemeinde Dorf Mecklenburg 

 

B-Plan Nr. 5 –  
3. Änderung „Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow“  

 
 

Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf 
 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
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 Stellungnahme von     Prüfung und Abwägung 

Seite 2 

01
 

La
nd

kr
ei

s 
N

or
dw

es
tm

ec
kl

en
bu

rg
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B-Plan Nr. 5 - 3. Änderung „Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow“ der Gemeinde Dorf Mecklenburg - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  
 Stellungnahme von     Prüfung und Abwägung 

Seite 3 

01
 

La
nd

kr
ei

s 
N

or
dw

es
tm

ec
kl

en
bu

rg
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Bedenken – die Hinweise zum Vorentwurf wurden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzlich keine Bedenken. 
 
 
Die vorgeschlagenen Formulierungen werden in die Begründung aufgenommen. 
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Abgebildet in Abb. 16 des UB ist das Rundschreiben der Obersten Naturschutzbehörde in unveränderter 
Form. 
 
Nach GATZ 2011 ist die von der UNB dargestellte Definition des „Folgebiotops“ nachvollziehbar, auf 
Grundlage diverser Studien zum Thema Freiflächen-PV-Anlagen (Anhang 2 zur Abwägung) indes jedoch 
nicht. Aus Acker entsteht keine technische-Anlage. Infolge der Überbauung (nicht etwa Versiegelung) des 
Ackers entsteht zwangsläufig unterhalb und zwischen den PV-Modulen eine Vegetationsform bzw. pflanzen-
gesellschaft, die durchaus alle Kennzeichen von Grünland aufweist. Im Rahmen der Umweltbeobachtung 
kann und sollte diese Entwicklung dokumentiert werden. Sie ist überdies anhand zahlreicher Beispiele 
bundesweit nachzuvollziehen. Punkt 5.1 wird dahingehend präzisiert, die Umwandlung von Intensivacker zu 
Extensivgrünland stellt eine Maßnahme zur Minderung des Kompensationserfordernisses dar. 
 
Dem Hinweis wird gefolgt, die Überschreitung der GRZ um max. 50 % wird per Festsetzung ausge-
schlossen. 
 
 
 
 
Nach aktuellem Kenntnisstand werden die außerhalb des Baufeldes existenten Flächen im Plangebiet im 
Wesentlichen nicht für die Erschließung und Wartung benötigt. Das Pflegemanagement auf den Flächen 
enthält die im Fachbeitrag Artenschutz, S.11 genannten Merkmale, die auch als Empfehlung für textliche 
Festsetzungen in Kap. 8 des Umweltberichtes übernommen und darauf basierend auch textlich festgesetzt 
sind. Weitere Inhalte der Pflege sind gemäß Kap. 8 Umweltbericht mit der zuständigen Naturschutzbehörde 
abzustimmen.  
 
Die Stellungnahme zum B-Plan Nr. 17 liegt nunmehr vor. Hinweise, die die Eingriffsermittlung und 
Kompensationsflächenbewertung betreffen, wurden vollumfänglich in die Planung übernommen. Die 
diesbezüglichen Änderungen lassen nach wie vor eine Restkompensation des auf Grundlage des B-Plans 
Nr. 5 (3.Änderung) ermittelten Eingriffs im Plangebiet des B-Plan Nr. 17 zu. 
Die 3. Änderung des B-Planes Nr. 5 wird gleichzeitig mit dem B-Plan Nr. 17 beschlossen. Die Umsetzung  
beider Planungen und somit auch der Kompensationsmaßnahmen soll zeitnah erfolgen um die derzeitige 
Einspeisevergütung in Anspruch nehmen zu können. 
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Dem Hinweis hinsichtlich der Biotoptypeneinstufung wird gefolgt, wenngleich der Hinweis im Folgenden auch 
auf § 19 Abs. 2 NatSchAG M-V (Alleenschutz) verweist. Eine detaillierte Bestandaufnahme (Stand 10.10.12), 
-bewertung und Kompensationsermittlung zu den betreffenden Bäumen wurde durchgeführt und 
dokumentiert und wird als Anhang 1 dem Umweltbericht beigefügt.  
Für die Beseitigung der Bäume im Rosenthaler Weg außerhalb des Plangebietes wurde zwischenzeitlich ein 
Antrag auf Genehmigung gestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zufahrt vom Rosenthaler Weg ist auch ohne Beeinträchtigung der Eschen am Weg möglich, da die 
Baumreihe im geplanten Zufahrtsbereich eine Lücke von ca. 40 m 
aufweist. Die Zufahrt wird in diese Baumlücke verschoben. 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt, es wird folgender Satz als textliche Festsetzung mit aufgenommen: „Die 
Kopfweiden an dem im Plangebiet liegenden, gesetzlich geschützten Kleingewässer NWM11890 sind 
ausschließlich in einem zeitlichen Abstand von acht bis zehn Jahren fachgerecht zurück zu schneiden. 
Kürzere Schnittintervalle sind ohne vorheriger Rücksprache mit der zuständigen Unteren 
Naturschutzbehörde unzulässig.“ 
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Auf weitere Erfassungen des Plangebietes wurde infolge des hinreichend genau feststellbaren 
Habitatpotenzials des Ackers (das geschützte Biotop NWM11890 bleibt unberührt) verzichtet. Vor diesem 
Hintergrund wird den Hinweisen bezüglich einer Erweiterung der vorgenommenen Bewertung nicht gefolgt. 
Auf eine Kartierung / Literaturanalyse und Bewertung von Großvögeln (z.B. Weißstorch, Greifvögel, 
Rastvögel) kann verzichtet werden, weil die Fläche für Rastvögel infolge ihrer geringen Größe und ihres 
geringen Siedlungsabstandes kein geeignetes Potenzial darstellt und eine Diskussion von Großvögeln 
bereits in hinreichend bekannten Studien erfolgte (Anhang 1 zur Abwägung). Auf Grundlage dessen und der 
Tatsache, dass Acker zu Grünland umgewandelt und anschließend extensiv unter Berücksichtigung 
artenschutzfachlicher Belange gepflegt wird, ist die Prognose aufrecht zu erhalten, dass sich im Vergleich 
zum Status Quo voraussichtlich auch für die vorgenannten Arten und Artengruppen eine Erhöhung der 
Habitat- und Nahrungsflächenpotenzials ergeben wird. Nicht nachvollziehbar ist der Hinweis, dass zwischen 
den PV-Modulen kein Grünland entstünde. Ebenso kann der Aussage nicht gefolgt werden, dass der 
Pflanzenbewuchs zwischen den Photovoltaikmodulen einem breiteren Artenspektrum von Insekten 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten kann, reine Spekulation sei. Auch in diesem Zusammenhang sei auf die 
Studien im Anhang 1 verwiesen, ebenso auf ein laufendes Monitoring zur PV-Anlage Warenshof, Lkr. Meckl. 
Seenplatte. Gerade das Nebeneinander unterschiedlicher Wuchshöhen sowohl zwischen, als auch unter (!) 
den Modulen ergibt im Zusammenhang mit der Flächenpflege gegenüber der vorhandenen, intensiven 
Ackerbewirtschaftung ein ungleich größeres Sommer- und Winterhabitatpotenzial.  
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Keine Hinweise oder Anregungen 
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Keine Bedenken, die Hinweise wurden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Hinweise und Bedenken 
 



B-Plan Nr. 5 - 3. Änderung „Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow“ der Gemeinde Dorf Mecklenburg - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  
 Stellungnahme von     Prüfung und Abwägung 

Seite 11 

02
 

St
aa

tli
ch

es
 A

m
t f

ür
 L

an
dw

irt
sc

ha
ft 

un
d 

U
m

w
el

t W
es

tm
ec

kl
en

bu
rg

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die rechtskräftige Ursprungsplanung weist das gesamte Plangebiet als Baugebiet aus. 
Die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung stellt somit lediglich eine Zwischennutzung  
dar, für die planungsrechtlich kein Rechtsanspruch mehr besteht. 
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Keine Bedenken und Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Betroffenheit, die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises sowie das  
LUNG sind am Planverfahren beteiligt. 
 
 
Keine wasserwirtschaftlichen Bedenken 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Altlasten- und Bodenschutzkataster werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Stellungnahme wurden keine Bedenken geäußert. 
 



B-Plan Nr. 5 - 3. Änderung „Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow“ der Gemeinde Dorf Mecklenburg - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  
 Stellungnahme von     Prüfung und Abwägung 

Seite 13 

03
 

La
nd

es
am

t f
ür

 U
m

w
el

t ,
 N

at
ur

sc
hu

tz
 u

nd
 G

eo
lo

gi
e  Zum Zeitpunkt der Prüfung lag noch keine Stellungnahme vor. 

 



B-Plan Nr. 5 - 3. Änderung „Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow“ der Gemeinde Dorf Mecklenburg - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  
 Stellungnahme von     Prüfung und Abwägung 

Seite 14 

04
 

A
m

t f
ür

 R
au

m
or

dn
un

g 
un

d 
La

nd
es

pl
an

un
g 

W
es

tm
ec

kl
en

bu
rg

  Zum Zeitpunkt der Prüfung lag noch keine Stellungnahme vor. 
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  Zum Zeitpunkt der Prüfung lag noch keine Stellungnahme vor. 
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Die Hinweise werden wie folgt beachtet: 
- Die Lage der Festpunkte wurde in die Planung übernommen. 
- Die Hinweise zur Sicherung der Festpunkte wurden in die Begründung übernommen. 
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  Zum Zeitpunkt der Prüfung lag noch keine Stellungnahme vor. 
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Zustimmung  - da keine Betroffenheit 
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  Zum Zeitpunkt der Prüfung lag noch keine Stellungnahme vor. 
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Keine Bedenken 
 
 
Die vorhandenen Leitungen werden im Plan dargestellt., liegen aber außerhalb des 
Plangebietes. 
 
Die Hinweise werden in die Begründung aufgenommen. 
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  Zum Zeitpunkt der Prüfung lag noch keine Stellungnahme vor. 
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Die Lage der vorhandenen Gasversorgungsleitungen wird in den Plan übernommen. 
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Die Hinweise und Anmerkungen zum Schutz der Versorgungsanlagen werden in die 
Begründung aufgenommen. 
 
Das Merkblatt „Schutz von Versorgungsleitungen bei Bauarbeiten“ wird als Anlage 6 
der Begründung beigefügt. 
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Keine Einwände- da keine Betroffenheit 
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Nachbargemeinden 
 

Von den 7 Nachbargemeinden  

1. Hansestadt Wismar 
2. Lübow 
3. Hohen Viecheln 
4. Bad Kleinen 
5. Groß Stieten 
6. Bobitz 
7. Metelsdorf 

haben zum Zeitpunkt der Prüfung …zwei….. Gemeinden eine Stellungnahme abgegeben. 
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Keine Hinweise oder Bedenken 
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Zustimmung 
 
Belange der Hansestadt werden nicht berührt. 
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Bürgerbeteiligung - Öffentliche Auslegung vom 08.10.2012 – 09.11.2012 
 

Während der öffentlichen Auslegung wurden von Bürgern keine Hinweise oder Anregungen geäußert. 

 

 

 


	Vorlage
	Anlage  1 09 B-Plan 3. Änderung_3 2012.11.21 A3
	Anlage  2 Prüfung der Stellungnahmen zum Entwurf Stand 26.11.2012

